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1.
Hintergrund
Dass den öffentlichen Arbeitsverwaltungen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) zufällt, ist weithin anerkannt. Besondere Bedeutung gewinnt ihre Rolle im Zusammenhang mit den beschäftigungspolitischen Leitlinien 1, 3 und 8, die unter anderem vorsehen, dass die öffentlichen Arbeitsverwaltungen ihren Beitrag leisten zu einem präventiven Ansatz im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit, indem sie geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit treffen. Außerdem sollen sie dafür sorgen, dass benachteiligte Personengruppen auf dem Arbeitsmarkt einen besseren Zugang zu Beschäftigung und Qualifizierung erhalten. Die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes ist auch eine der Hauptanliegen der ÖAV. Es werden in diesem Zusammenhang immer neue Forderungen an die ÖAV gestellt. Darum werden neue Methoden gesucht, die die Bedürfnisse der Arbeitgeber befriedigen können.
Das europäische Netzwerk der öffentlichen Arbeitsverwaltungen wird sich dieser und anderer Fragen im Rahmen seines Arbeitsprogramms für das Jahr 2005 annehmen.
Zur Steigerung von Effektivität und Effizienz haben die Mitgliedstaaten die Modernisierung ihrer öffentlichen Arbeitsverwaltungen in Angriff genommen. Diese Bestrebungen werden auch ausdrücklich von den europäischen beschäftigungspolitischen Leitlinien untermauert.

In diesem Kontext sind unter anderem folgende Aspekte von Interesse:
· die Entwicklung eines Dienstleistungsmodells, das bei Arbeitslosigkeit eine wirksame, frühzeitige Intervention ermöglicht, so dass Langzeitarbeitslosigkeit verhütet wird;
· die Entwicklung umfassender Selbstbedienungsangebote durch Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien;
· eine bessere Verknüpfung von Arbeitslosenunterstützungssystemen und aktiven Wiedereingliederungsmaßnahmen;
· eine bessere Verknüpfung der lokalen/regionalen, der nationalen und der europäischen Dimension des Arbeitsmarktes bei der Planung und Erbringung der Dienstleistungen;
· eine bessere Nutzung der Möglichkeiten, die ein gemischter Markt von öffentlichen und privaten Dienstleistungsanbietern im Hinblick auf eine Optimierung der öffentlichen Dienstleistungen bietet;
· die Ausweitung der angebotenen Arbeitsmarktdienstleistungen auf breitere Segmente der nichterwerbstätigen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter usw.
Wie bereits in den vorangegangenen Jahren, werden im Rahmen des gemeinschaftlichen Programms für Maßnahmen zum Anreiz im Bereich der Beschäftigung internationale Aktivitäten zur Modernisierung der öffentlichen Arbeitsverwaltungen unterstützt. Für das laufende Jahr wurden mehrere Bereiche ausgewählt, in denen die einschlägigen Aktivitäten von einer Bündelung der nationalen Anstrengungen und Erfahrungen im Rahmen einer spezifischen Initiative auf europäischer Ebene profitieren könnten. In diesem Jahr wird die Fördertätigkeit darauf gerichtet sein, mehrere innovative transnationale Initiativen im Kontext der Modernisierung der öffentlichen Arbeitsverwaltung zu unterstützen.
Hintergrund für die Förderung innovativer transnationaler Initiativen
Die Notwendigkeit einer Modernisierung der öffentlichen Arbeitsverwaltung, damit diese die ihr in der EBS zugedachte Rolle übernehmen kann, wird insbesondere in Leitlinie 1 verdeutlicht. Gemäß Leitlinie 1 werden die Mitgliedstaaten
„a) sicherstellen, dass die Bedürfnisse aller Arbeitssuchenden in einem Frühstadium ihrer Arbeitslosigkeit ermittelt werden und ihnen Dienstleistungen wie Beratung, Unterstützung bei der Arbeitssuche und individuelle Aktionspläne zur Verfügung stehen;
b) auf der Grundlage des genannten ermittelten Bedarfs Arbeitssuchenden die Möglichkeit bieten, an wirksamen und effizienten Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit und ihrer Eingliederungschancen teilzunehmen, wobei besonderes Augenmerk denjenigen gelten sollte, die auf dem Arbeitsmarkt mit den größten Schwierigkeiten konfrontiert sind.
Die Mitgliedstaaten werden sicherstellen, dass
–
jedem Arbeitslosen ein Neuanfang ermöglicht wird, und zwar binnen sechs Monaten nach Eintritt der Arbeitslosigkeit im Fall von Jugendlichen und binnen zwölf Monaten im Fall von Erwachsenen in Form einer Ausbildung, einer Umschulung, Berufserfahrung, eines Arbeitsplatzes oder einer anderen Beschäftigungsmaßnahme, gegebenenfalls in Kombination mit einer kontinuierlichen Unterstützung bei der Arbeitssuche;
–
bis zum Jahr 2010 25 % der Langzeitarbeitslosen an einer aktiven Maßnahme in Form einer Ausbildung, einer Umschulung, Berufserfahrung oder einer anderen Beschäftigungsmaßnahme teilnehmen, mit dem Ziel, den Durchschnitt der drei führenden Mitgliedstaaten zu erreichen;
c) die Arbeitsverwaltungen, insbesondre die Arbeitsämter, modernisieren und stärken;
d) sicherstellen, dass Effektivität und Effizienz der Arbeitsmarktprogramme regelmäßig bewertet und die Programme entsprechend überprüft werden.“
Wie bereits im Paragraph 1 festgestellt, wird den öffentlichen Arbeitsverwaltungen auch bei der Umsetzung der Leitlinien 3 und 8 ausdrücklich eine Rolle zugedacht. Potenziell können sie jedoch bei der Umsetzung der meisten der zehn Leitlinien einen Beitrag leisten. Der Prozess der Modernisierung der öffentlichen Arbeitsverwaltungen ist von zentraler Bedeutung, wenn die Herausforderungen, denen mit der EBS begegnet werden soll, auf effiziente Weise in Angriff genommen werden sollen. Der Beitritt der öffentlichen Arbeitsverwaltungen der neuen Mitgliedstaaten bietet die Gelegenheit, auf Gegenseitigkeitsbasis synergetische Projekte ins Auge zu fassen, in deren Rahmen Instrumente und Ansätze zur Bewältigung der mit der Umsetzung der neuen EBS verbundenen Herausforderungen entwickelt werden. Mit der Förderung innovativer transnationaler Initiativen sollen die Maßnahmen zur Modernisierung der öffentlichen Arbeitsverwaltungen praktisch unterstützt werden.
2.
Ziele und Inhalte der geförderten Vorhaben
Innovative transnationale Initiativen
Die Kommission wird innovative transnationale Initiativen unterstützen wie:
· Förderung eines besseren Zugangs zu freien Stellen, insbesondere durch Entwicklung professioneller Dienstleistungsangebote, IKT-Nutzung in den öffentlichen Arbeitsverwaltungen, Entwicklung eines Codesystems, HRXML-Normen für die Übertragung von  Lebensläufen und die Entwicklung innovativer Back-Office-IKT-Konzepte;
· Systematisches Fallmanagement, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Neuzugängen zur Langzeitarbeitslosigkeit und auf den Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit;
· Entwicklung innovativer Instrumente zur Orientierung von Erwachsenen auf dem Arbeitsmarkt.
· Entwicklung innovativer Ansätze, die den Bedürfnissen der Arbeitgeber gerecht werden;
· Entwicklung verschiedener Dienstlieferungsmodelle zwischen ÖAV und anderen relevanten Akteuren wie zum Beispiel Kommunalbehörden, Sozialpartnern und privaten Arbeitsverwaltungen;
· Einsetzung der ÖAV zur Förderung internationaler Mobilität, einschließlich der Nutzung neuer ICT, durch deren Anwendung eine solche Mobilität erleichtert wird.

3.
Zeitrahmen
Die innovativen Projekte sollten im Jahr 2005 anlaufen und eine maximale Laufzeit von 18 Monaten haben.
4.
Mittelausstattung
Für innovative transnationale Initiativen stehen im Rahmen dieser beschränkten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen insgesamt Mittel in Höhe von etwa 1 000 000 zur Verfügung. Die Finanzhilfen für die einzelnen Projekte werden sich in einer Größenordnung von 100 000 bis 400 000 Euro bewegen.
Für jedes der Projekte wird die bewilligte Finanzhilfe höchstens 75 % des Gesamtbetrags der förderfähigen Kosten betragen. Der Restbetrag muss von den Zuschussempfängern kofinanziert werden, sei es aus Eigenmitteln, sei es aus Finanzbeiträgen anderer Projektpartner und/oder Projektteilnehmer.
5.
Förderfähige Einrichtungen
AMS – Arbeitsmarktservice Österreich (AT)
FOREM (BE-Wallonie)
ORBEM/BGDA (BE-Région Bruxelles)
VDAB (BE-Flanders)
AMS – Arbejdsmarkedsstyrelsen (DK)
Tyoministerio – Ministry of Labour (FI)
ANPE (FR)
BA – Bundesagentur für Arbeit (DE)
OAED (EL)
FAS (IE)
Ministero del Lavoro (IT)
ADEM (LU)
CWI (NL)
IEFP (PT)
INEM (ES)
AMS –Arbetsmarknadstyrelsen (SE)
Jobcentreplus (UK)
Ministry of Labour and Social Insurance (CY)
Ministry of Labour and Social Affairs (CZ)
Labour Market Board (EE)
Office of Employment (HU)
Latvian State Employment Service (LV)
Lithuanian Labour Exchange (LT)
Employment & Training Corporation (MT)
Ministry of Labour (PL)
Division of Employment Services Labour, Social Affairs and Family (SK)
Employment Service of Slovenia (SI)
The Directore of Labour (NO)

Office of Economy, Department Work (LI)

MSA Labour office (IS)

National Employment Agency (BG)






(*)
(NAEVT) National Agency for Employment and Vocational Training (RO) 
(*)
Tükiye ls Kurumu Genel Müdürlügü (TR) 





(*)
(*) Vorschläge aus den Kandidatenländern werden nur akzeptiert, wenn die betreffenden Länder, wie in den einschlägigen Bestimmungen für Maßnahmen zum Anreiz im Bereich der Beschäftigung vorgesehen, einen entsprechenden Finanzbeitrag geleistet haben.
6.
Gewährungskriterien
Projektvorschläge, die gemäß den in der vorliegenden beschränkten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannten Bestimmungen für förderungswürdig erachtet werden, werden anhand der in den nachstehenden Übersicht aufgeführten Kriterien geprüft und bewertet. 

Innovative transnationale Initiativen
Die Initiativen sollten folgenden Kriterien genügen:
–
Sie sollten einen Bezug aufweisen zu den unter Ziffer 2 genannten Prioritäten.
–
Sie sollten transnationalen Charakter haben, z. B. durch Einbeziehung von Partnern aus mehreren Mitgliedstaaten, oder es sollte ein Informationsaustausch auf internationaler Ebene geplant sein.
Die Kommission beabsichtigt, Finanzhilfen für eine begrenzte Anzahl größerer Projekte zu gewähren. Projekte, die Partner der neuen Mitgliedstaaten mit einbeziehen werden besonders unterstützt.
Bei der Entscheidung über die Mittelvergabe werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt:
a)
Innovativer Charakter der Initiative



30 %
b)
Potenzielle Relevanz der Initiative für andere öffentliche 
Arbeitsverwaltungen in der EU




20 %
c)
Strategische Bedeutung der Initiative für die europäische 
Beschäftigungsstrategie und für die Zusammenarbeit 
zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen in Europa
30 %
d)
Ergebnisse: es sollte es sich um konkrete Produkte 
handeln, die im Hinblick auf die Modernisierung der 
öffentlichen Arbeitsverwaltung von Nutzen sein können

20 %
Sonstige Hinweise für die Ausarbeitung der Projektvorschläge
Von Beginn des Projekts an sind – als integraler Projektbestandteil – Maßnahmen einzuplanen zur Verbreitung der Ergebnisse bei den öffentlichen Arbeitsverwaltungen und einem breiteren Kreis weiterer wichtiger Adressaten.
Für jedes Projekt ist eigens ein Evaluationsverfahren vorzusehen.
Die Laufzeit der Projekte wird maximal 18 Monate betragen.
7.
Finanzbestimmungen
Die Finanzhilfe der Kommission wird in Form eines einmaligen Zuschusses für jedes Projekt gewährt.
Die Finanzhilfe wird sich auf maximal 75 % des Gesamtbetrags der förderfähigen Kosten belaufen.
8.
Erstellung des Antrags
Der Antrag muss Folgendes enthalten (siehe beigefügte Muster):
I
Angaben für die Verwaltung
II
Erklärung des Antragstellers
III
Projektbeschreibung (maximal 5 Seiten)
IV
Formular mit den Angaben zur Bankverbindung, unterzeichnet vom Zuschussempfänger und von der Bank 
V-VI
Finanzplan (2 Tabellen)
9.
Einreichung des Antrags
9.1
Formale Anforderungen
Der Antrag auf Gewährung einer Finanzhilfe muss Folgendes enthalten:
a) ein Antragsschreiben, unterzeichnet vom gesetzlichen Vertreter der Antrag stellenden Organisation, das an folgende Anschrift zu richten ist:
Europäische Kommission
GD Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit

Referat A3
Rue Joseph II, J-27 05/50
B-1049 Brüssel
b) das (in allen Teilen) ausgefüllte Antragsformular. Die Verwendung des Antragsformulars ist obligatorisch.

Die Unterlagen können auf Englisch oder Französisch eingereicht werden. 
Die Formulare müssen ordnungsgemäß ausgefüllt werden. Verwendete Abkürzungen sind zu erläutern.
Die Antragsformulare und alle sonstigen Antragsunterlagen sind in Papierform ordnungsgemäß ausgefüllt und vom Verantwortlichen unterzeichnet in dreifacher Ausfertigung (Original plus zwei Kopien) auf dem Postweg bis spätestens 

23. Mai 2005 
(als Nachweis der fristgerechten Einreichung gilt der Poststempel oder der Aufgabebeleg eines Expresskurierdienstes) an die oben genannte Anschrift zu senden. Auf dem Umschlag ist die Nummer der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zu vermerken.
Darüber hinaus ist der Antrag (unter Angabe der Nummer der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und des Namens des Antragstellers) in elektronischer Form an folgende E-Mail-Adresse zu übermitteln:

empl-A3-eures-call@cec.eu.int
Falls Sie Fragen zu dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen haben, wenden Sie sich bitte an:
Frank Kavanagh




Germana Ricciardi
Frank.kavanagh@cec.eu.int 



Germana.ricciardi@cec.eu.int
Tel.: 00322 29 90514




Tel.: 00322 29 98726
Europäische Kommission



Europäische Kommission
GD EMPL Referat A 3



GD EMPL Referat A 3
B-1049 Brüssel




B-1049 Brüssel
9.2
Angaben für die Verwaltung (Teil I)

Es sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:
Antrag stellende Organisation, Rechtsstatus, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Nummer der amtlichen Eintragung, gesetzlicher Vertreter, Projektleiter, Ansprechpartner für finanztechnische Fragen, Korrespondenzsprache.
9.3
Erklärung des Antragstellers (Teil II)
Alle Antragsteller müssen
1)
eine Erklärung über den Erhalt von Fördermitteln aus anderen Gemeinschaftsprogrammen unterzeichnen;
2)
angeben, welcher Art ihr Eigenbeitrag sein wird.
9.4
Projektbeschreibung (Teil III)
In diesem Teil des Antragsformulars ist jedes einzelne der geplanten Projekte ausführlich zu beschreiben. Eine Kopie dieses Teils des Antragsformulars wird der zwischen der Europäischen Kommission und dem Zuschussempfänger geschlossenen Finanzvereinbarung als Anhang beigefügt.
Die Beschreibung jedes Projekts muss folgende Elemente enthalten:

Bezeichnung des Projekts

Verantwortliche Stelle

Ansprechpartner

Partner (bitte angeben, ob das Projekt in Zusammenarbeit mit anderen Stellen durchgeführt wird)

Projektbeschreibung

Ziele und erwartete Ergebnisse des Projekts (qualitative Beschreibung und – soweit möglich – quantitative Angaben, die eine Überwachung der Fortschritte erleichtern)

Zeitplan (bitte angeben, zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum das Projekt stattfinden soll, auch wenn der Termin noch nicht endgültig feststeht)
9.5
Formular mit den Angaben zur Bankverbindung (Teil IV)
Das Formular mit den Angaben zur Bankverbindung ist mit Stempel und Unterschrift der Bank sowie mit der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters oder des Rechnungsprüfers der Antrag stellenden Organisation zu versehen.
9.6
Finanzplan
Beim Finanzplan handelt es sich um eine Aufstellung sämtlicher Kosten und sämtlicher für die Durchführung der Maßnahmen zur Verfügung stehender Mittel. Der Finanzplan ist anhand der Tabellen (Excel) des Antragsformulars zu erstellen:
Teil V

Detaillierter Finanzplan für die innovativen Initiativen
Teil VI
Gesamtüberblick des beantragten Zuschusses
Für jedes geplante Projekt ist in Tabelle VI einen Gesamtüberblick 

über sämtliche in Form von Tabelle V erstellten Einzelfinanzpläne zu 
geben. Dabei sind die Einzelheiten der Berechnung anzugeben und die 
Kosten nach folgenden Kostenarten aufzuschlüsseln:
Personalkosten
Reise- und Aufenthaltskosten
Kosten für Dienstleistungen
Verwaltungskosten (einschließlich Kosten für Ausrüstungen)
Diese Dokumente werden der Finanzvereinbarung als Anhang beigefügt.
Gemäß der neuen Haushaltsordnung der Kommission erfolgt die Gewährung von Finanzhilfen nach dem Grundsatz der Kofinanzierung. Im Rahmen der vorliegenden Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen müssen die Zuschussempfänger mindestens 25 % der im Zuschussantrag insgesamt veranschlagten Kosten kofinanzieren.
Der Finanzplan ist in EURO zu erstellen, wobei für nicht der Euro-Zone angehörende Länder der angewandte Umrechnungskurs anzugeben ist. Es ist der bei der Europäischen Union im Monat des Eingangs des offiziellen Antrags geltende Kurs zugrunde zu legen.
Bestimmte Informationen sind möglicherweise zum Zeitpunkt der Einreichung des Arbeitsplans noch nicht im Einzelnen verfügbar. Die Antragsteller haben jedoch einige grundlegende – wenn auch nur vorläufige – Angaben zu den geplanten Maßnahmen zu machen, insbesondere zu folgenden Kosten:
–
Löhne/Gehälter: 
Anzahl der Mitarbeiter, voraussichtliche Einsatzzeit und veranschlagte Kosten pro Einheit (Stunde/Tag/Monat)
–
Aufenthaltskosten:
Ort, an dem die Maßnahme stattfindet, voraussichtliche Teilnehmerzahl, Kosten der Unterbringung pro Tag und Person
–
Reisekosten: 
Anzahl der Personen, Zielort, Transportmittel (Flugzeug, Eisenbahn, Pkw usw.) und veranschlagte Kosten
–
Unteraufträge: 
Art der Dienstleistung, Dauer, veranschlagter Preis
10.
Bearbeitung der Anträge
Die Prüfung der Anträge erfolgt in folgenden Schritten:
1)
Sämtliche Anträge werden daraufhin geprüft, ob sie den formalen Zulassungskriterien genügen.
2)
Für förderungswürdig erachtete Projektvorschläge werden anhand der oben genannten Gewährungskriterien bewertet und benotet.
3)
Es wird eine abschließende Auswahlliste erstellt, in der die Vorschläge in der Rangfolge ihrer Bewertung aufgeführt sind.
4)
Die Kommission teilt allen Antragstellern frühzeitig schriftlich mit, wie über ihren Antrag entschieden wurde. Es werden keine Auskünfte erteilt, bevor die Kommission ihre Entscheidung offiziell bekannt gegeben hat. Die Entscheidung der Kommission ist endgültig.
11.
Informationen zum Vertrag

11.1
Vereinbarung über die Gewährung einer Finanzhilfe
Nach der Entscheidung über die Gewährung eines Zuschusses wird eine Vereinbarung über die Gewährung einer Finanzhilfe geschlossen, in der die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien festgelegt sind.
Den ausgewählten Antragstellern wird eine entsprechende Vereinbarung in zwei Exemplaren zugesandt, die zu bestätigen, zu unterzeichnen und an die Kommission zurückschicken sind. Die Kommission sendet dem Antragsteller dann ein von ihr unterzeichnetes Exemplar zurück.
Starttermin für die Maßnahmen ist der Tag der Unterzeichnung der Vereinbarung durch die letzte Partei (also die Kommission). Das Projekt ist innerhalb des in der Vereinbarung angegebenen Zeitraums durchzuführen. Vor oder nach dem Vertragszeitraum getätigte Ausgaben können nicht geltend gemacht werden.
Die Auszahlung der von der Gemeinschaft gewährten Finanzhilfe erfolgt in zwei Teilbeträgen.

50 % binnen 45 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung durch die letzte der beiden Parteien und Restbetrag binnen 45 Tagen, nachdem die Dokumente, die dem Antrag auf Zahlung des Restbetrags beizufügen sind, von der Kommission gebilligt wurden.
Die Kommission kann die Zahlungsfrist jederzeit aussetzen, indem sie dem Zuschussempfänger mitteilt, dass seinem Zahlungsantrag nicht nachgekommen werden kann, weil der Antrag nicht den Bestimmungen der Vereinbarung entspricht, weil die erforderlichen Belege nicht beigebracht wurden oder weil die Kommission nachprüfen muss, ob bestimmte im Zahlungsantrag angegebene Ausgaben tatsächlich förderfähig sind. Die Kommission teilt dem Empfänger die Aussetzung der Frist per Einschreiben oder in einer gleichwertigen Art und Weise mit. Die Aussetzung der Frist gilt ab dem Tag, an dem die Kommission diese Mitteilung absendet. Die verbleibende Zahlungsfrist läuft weiter ab dem Tag des Eingangs des korrekt aufgesetzten Zahlungsantrags, ab dem Tag des Eingangs der geforderten Belege oder bei Ablauf des Zeitraums, für den die Zahlungsfrist gemäß Mitteilung der Kommission ausgesetzt wurde.

Zu beachten ist, dass bei Vorlage der Endabrechnung alle mit der Maßnahme zusammenhängenden Ausgaben getätigt sein müssen, d. h. der Antragsteller muss das Geld für fällige Zahlungen vorstrecken, da die letzte Tranche des Zuschusses erst nach Einreichung des Abschlussberichts und der Endabrechnung berechnet und ausgezahlt wird. Der Zuschuss wird auf den Betrag begrenzt, der zum Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben der Maßnahme erforderlich ist; der Antragsteller darf mit dem Zuschuss keinen Gewinn erzielen.
Die Abschlussberichte sind in Englisch oder Französisch vorzulegen.
Abschlussbericht und Endabrechnung sind binnen drei Monaten nach Ablauf der in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten Vertragslaufzeit einzureichen.
Die Kommission kann die Verwendung der Finanzhilfe entweder durch ihre Bediensteten oder durch eine von ihr beauftragte externe Einrichtung überprüfen lassen. Die Prüfungen können während der gesamten Laufzeit der Vereinbarung bis zur Zahlung des Restbetrags und während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Zahlung des Restbetrags durchgeführt werden. Die Kommission ordnet gegebenenfalls auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Prüfungen eine Einziehung an.
Der Zuschussempfänger muss in jeder Veröffentlichung und/oder sämtlichen sonstigen Materialien sowie bei allen Maßnahmen, die mithilfe des Zuschusses finanziert werden, ausdrücklich auf die Förderung durch die Europäische Union hinweisen.

11.2
Ausgaben
Die Ausgaben müssen mit der Durchführung des Projekts zusammenhängen.
Im Finanzplan sind die voraussichtlichen Projektmerkmale zugrunde zu legen, z. B. Anzahl der Tage und Kosten je Leistungseinheit.
Die unter den verschiedenen Ausgabenkategorien eingetragenen Beträge stellen Richtwerte dar.
Der Vertragspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass überflüssige und überhöhte Ausgaben vermieden werden; mit dem Gemeinschaftszuschuss darf kein Gewinn erzielt werden.

11.3
Förderfähige Kosten
Als förderfähig gelten Kosten, die folgende Kriterien erfüllen:
· sie stehen im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Vereinbarung und sind in dem der Vereinbarung beigefügten Voranschlag ausgewiesen;
· sie sind notwendig für die Durchführung der Maßnahme, die Gegenstand der Vereinbarung ist;
· sie sind angemessen und gerechtfertigt und entsprechen dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, insbesondere der Sparsamkeit, sowie dem Grundsatz eines angemessenen Kosten-Wirksamkeits-Verhältnisses;
· sie fallen während der in Artikel I.2.2 der Vereinbarung festgelegten Laufzeit der Maßnahme an;
· sie werden tatsächlich vom Zuschussempfänger verauslagt, in seiner Buchhaltung entsprechend den allgemein anerkannten Rechnungsführungsgrundsätzen erfasst und in den nach den geltenden steuer- und sozialrechtlich vorgeschriebenen Erklärungen angegeben;
· sie sind identifizierbar sowie kontrollierbar.
11.4
Förderfähige direkte Kosten
11.4.1 Personalkosten
Aufwendungen für das an der Maßnahme beteiligte Personal. Maßgeblich sind die tatsächlichen Arbeitsentgelte zuzüglich der Sozialabgaben und weiterer, in die Vergütung eingehender Kosten, sofern diese nicht die Durchschnittswerte der üblichen Gehalts- bzw. Lohnpolitik des Empfängers überschreiten.
Das Arbeitsentgelt von Beamten oder sonstigen öffentlichen Bediensteten kann zuschussfähig sein, wenn die betreffenden Personen tatsächlich im Zusammenhang mit den bezuschussten Aktivitäten tätig werden und dies notwendig und angemessen ist. Der Zuschussempfänger muss Aufzeichnungen führen über die von den betreffenden Mitarbeitern für die bezuschussten Tätigkeiten aufgewandten Zeiten, damit die Gesamthöhe der zu bezuschussenden Kosten errechnet werden kann.
Die Aufwendungen auf der Grundlage der Einheitskosten pro für das Projekt aufgewandten Arbeitstag (Anzahl der Personen / Anzahl der Tage / Tagessatz) zu berechnen, wobei insgesamt pro Jahr höchstens 220 Arbeitstage (20 Tage pro Monat) zugrunde zu legen sind.
11.4.2 Reise- und Aufenthaltskosten
Reise- und Aufenthaltskosten für das an der Maßnahme beteiligte Personal, sofern diese der üblichen Praxis des Empfängers entsprechen bzw. die jährlich von der Kommission festgelegten Tarife nicht überschreiten.
Zu den beabsichtigten Reisen sind im Formular für den Finanzplan vollständige Angaben zu machen: Reiseziele, Zahl der Reisen, zu benutzendes Transportmittel und Zahl der zu befördernden Personen.
Bei der Prüfung der Kosten für Flugreisen werden Economy-Class-Tarife zugrunde gelegt. Flüge sind nur bei Entfernungen über 400 km zulässig. Bei anderen Verkehrsmitteln dient als Richtwert der Preis einer Bahnfahrt erster Klasse.
Die Übernachtungskosten (Hotel) und sonstige Aufenthaltskosten (Verpflegung und Benutzung von Verkehrsmitteln vor Ort) werden entsprechend der Höhe der Lebenshaltungskosten in den einzelnen Ländern erstattet. Für jedes Land wurden Höchstsätze festgelegt. Den Antragstellern wird empfohlen, sich bei der Aufstellung ihres Finanzplans an diese Sätze zu halten, auch bei der Schätzung der Kosten für Konferenzen und Seminare.
11.4.3 Kosten für Dienstleistungen
Kosten, die sich unmittelbar aus den Verpflichtungen der Vereinbarung ergeben (Verbreitung von Informationen, Bewertung der Maßnahme, Rechnungsprüfung, Übersetzung, Vervielfältigung usw.), gegebenenfalls einschließlich der Kosten für Finanzdienstleistungen (insbesondere Kosten für Sicherheitsleistungen).
Für Kosten im Zusammenhang mit Aktivitäten in den Bereichen Veröffentlichung und Verbreitung sind eine Beschreibung und ein Kostenvoranschlag beizufügen. Für jede Veröffentlichung und/oder alle sonstigen Materialien sind Schätzwerte anzugeben zu Seitenzahl, Auflage, Anzahl der Sprachen, Produktionskosten pro Exemplar, Vertriebskosten.
Aufwendungen für extern angefertigte Übersetzungen können als förderfähige direkte Kosten betrachtet werden. Sie sind aufzuschlüsseln nach Sprache, Seitenzahl und Honorar pro Seite.
Dolmetscher: Die Kosten sind genau aufzuschlüsseln. Insbesondere sind Angaben zu machen zur Zahl der Sprachen, zur Zahl der Dolmetscher, zur Dauer des Einsatzes in Tagen und zum Tagessatz. Das angesetzte Tageshonorar pro Dolmetscher darf 650 Euro nicht überschreiten.
Kosten für Konferenzen/Seminare: Für jede geplante Veranstaltung sind genaue Angaben zu den Preisen zu machen. Sind nähere Einzelheiten erst nach Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens bekannt, sind – beispielsweise auf Erfahrungen beruhende – Schätzwerte anzugeben.
Richtwerte für die Miete von Dolmetschkabinen: ohne technische Ausrüstung: 750 Euro (ohne MwSt) pro Tag; mit Ausrüstung und technischer Unterstützung: 1 200 Euro (ohne MwSt) pro Tag.
Auftragsvergabe
Erfordert die Durchführung der Maßnahme die Vergabe eines Auftrags und sind die Kosten dafür im Kostenvoranschlag der Maßnahme unter den förderfähigen direkten Kosten aufgeführt, so vergleicht der Zuschussempfänger die Angebote potenzieller Auftragnehmer und erteilt dem wirtschaftlich günstigsten Angebot, d. h. dem Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, den Zuschlag; dabei beachtet er die Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung und trägt dafür Sorge, dass kein Interessenskonflikt besteht. Für den Unterauftragnehmer gelten dieselben Vorschriften wie für den Zuschussempfänger.
Eine Auftragsvergabe ist nur in folgenden Fällen möglich:
a) sei betrifft nur einen begrenzten Teil der Maßnahme;
b) die Auftragsvergabe ist hinsichtlich der Art der Maßnahme und der Erfordernisse für ihre Durchführung gerechtfertigt;
c) die betreffenden Aufgaben sind in der Vereinbarung aufgeführt und die geschätzten Kosten im Voranschlag dargelegt;
d) eine Auftragsvergabe im Verlauf der Durchführung der Maßnahme bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Kommission, wenn sie nicht ursprünglich in dem Antrag auf Finanzhilfe vorgesehen ist;
e) der Zuschussempfänger ist allein für die Durchführung der Maßnahme und die Einhaltung der Bestimmungen der Vereinbarung verantwortlich; er verpflichtet sich, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit der Auftragnehmer gegenüber der Kommission keine Rechte aus der Vereinbarung geltend macht;
f) der Zuschussempfänger stellt sicher, dass die für ihn gemäß der Vereinbarung geltenden Bedingungen auch auf den Auftragnehmer Anwendung finden.
11.4.4 Verwaltungskosten
Kosten für den Erwerb von Ausrüstungen (neu oder gebraucht), sofern die betreffenden Güter gemäß den für den Empfänger und Güter gleicher Art geltenden Steuer- und Buchführungsvorschriften abgeschrieben werden. Die Kommission berücksichtigt nur den Teil der Abschreibung, der dem durch die Vereinbarung gedeckten Zeitraum und der tatsächlichen Nutzungsquote entspricht, es sei denn, die Art und/oder die Rahmenbedingungen der Nutzung rechtfertigen eine andere Kostenübernahme durch die Kommission.
11.5
Förderfähige indirekte Kosten
Als förderfähige indirekte Kosten der Maßnahme gelten die Kosten, die nicht als spezifische, unmittelbar mit der Durchführung der Maßnahme zusammenhängende und direkt verbuchbare Kosten identifiziert werden können, sondern die vom Empfänger in seinem Buchungssystem als Kosten identifiziert und belegt werden können, die im Zusammenhang mit den förderfähigen direkten Kosten der Maßnahme angefallen sind. Sie umfassen keine förderfähigen direkten Kosten.
Die indirekten Kosten der Maßnahme können pauschal bezuschusst werden, wobei die Pauschale 7 % des Gesamtbetrags der förderfähigen direkten Kosten nicht überschreiten darf. Für den Fall, dass eine pauschale Bezuschussung der indirekten Kosten vorgesehen ist, müssen Letztere nicht durch Buchungsbelege nachgewiesen werden.
Zu diesen Kosten zählen Aufwendungen für Wartungsarbeiten, Büromaterial, Fotokopien, Post-, Telefon- und Telefaxgebühren, Heizung, Strom und andere Energieformen, Wasser, Büroeinrichtungen, Versicherungen und sonstige Ausgaben, die für die erfolgreiche Abwicklung des Projekts erforderlich sind.
Indirekte Kosten sind im Rahmen einer maßnahmenbezogenen Finanzhilfe nicht förderfähig, wenn der Zuschussempfänger in dem betreffenden Zeitraum bereits einen Betriebskostenzuschuss der Kommission erhält.

11.6
Nicht förderfähige Kosten
Als nicht förderfähig gelten folgende Kosten:
· Entgelte für erhaltenes Kapital;
· Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen;
· Rückstellungen für Verluste oder Verbindlichkeiten;
· Überziehungszinsen;
· notleidende Forderungen;
· Wechselkursverluste;
· Mehrwertsteuer, es sei denn, der Empfänger weist nach, dass sie ihm nicht erstattet wird;
· Kosten, die vom Begünstigten im Rahmen einer anderen Maßnahme oder eines anderen Arbeitsprogramms geltend gemacht werden, für die bzw. das eine Finanzhilfe der Gemeinschaft gewährt wird;
· 
übermäßige oder unbedachte Ausgaben.
11.7
Sachleistungen
Sachleistungen sind keine förderfähigen Kosten.
11.8
Zahlungen
Die Zahlungsmodalitäten sind in der Finanzhilfevereinbarung festgelegt. Die Auszahlung der Finanzhilfe erfolgt in der Regel in zwei Teilbeträgen (siehe oben Ziffer 11.1).
11.9
Abschlussbericht und Endabrechnung
Gemäß den Bestimmungen der Finanzhilfevereinbarung sind dem Antrag auf Zahlung des Restbetrags des gemeinschaftlichen Finanzbeitrags folgende Unterlagen beizufügen:
· ein Abschlussbericht über die Durchführung der Maßnahme;
· eine entsprechend dem Kostenvoranschlag gegliederte Endabrechnung der tatsächlich angefallenen förderfähigen Kosten;
· eine vollständige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Maßnahme;
· ein Bericht über die externe Rechnungsprüfung der Maßnahme, wenn dies vorgesehen ist. Die externe Rechnungsprüfung erfolgt durch eine unabhängige Einrichtung oder einen unabhängigen Experten, die bzw. der offiziell befugt ist, Rechnungsprüfungen vorzunehmen. Ziel der Rechnungsprüfung ist es, zu bestätigen, dass die Finanzunterlagen, die der Zuschussempfänger der Kommission vorlegt, in Einklang stehen mit den Finanzbestimmungen der Vereinbarung und dass die angegebenen Kosten tatsächlich angefallen und sämtliche Einnahmen angegeben sind.
Wird keine externe Rechnungsprüfung der Maßnahme gefordert, obliegt es dem Zuschussempfänger, zu bestätigen, dass die Finanzunterlagen, die er der Kommission vorlegt, in Einklang stehen mit den Finanzbestimmungen der Vereinbarung und dass die angegebenen Kosten tatsächlich angefallen und sämtliche Einnahmen angegeben sind.
11.9.1 Abschlussbericht
Der Bericht muss Folgendes enthalten:
· eine Gesamtbewertung der Ergebnisse vor dem Hintergrund der ursprünglich festgelegten Ziele; dabei ist auf die im ursprünglichen Vorschlag definierten Ziele Bezug zu nehmen;
· eine detaillierte Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen – die Nummerierung der Maßnahmen hat der Nummerierung im Zuschussantrag zu entsprechen –, insbesondere Angaben zu den erarbeiteten Produkten und zu den erzielten Ergebnissen.
Der Bericht kann in Englisch oder Französisch eingereicht werden. 
Der Bericht ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

11.9.2 Endabrechnung
Die Endabrechnung ist in Form einer übersichtlichen, kohärenten Aufstellung der tatsächlich getätigten Ausgaben zu erstellen, die zur Durchführung der in der Finanzhilfevereinbarung vorgesehenen Maßnahmen erforderlich waren. Dabei sind Betrag und Art der Ausgaben und Einnahmen anzugeben. Die Richtigkeit der Abrechnung ist zu bestätigen, und zwar
(
vom Verantwortlichen der Organisation des Zuschussempfängers, sofern es sich bei diesem um eine öffentliche Einrichtung handelt;
(
in anderen Fällen von dem (den) zuständigen Rechnungsprüfer(n) (sofern eine solche Instanz vorgesehen ist).
Die Endabrechnung ist in derselben Form vorzulegen wie der vorläufige Finanzplan, damit ein Vergleich und ein Follow-up erleichtert werden. Eine unterschiedliche Präsentation kann eine Ablehnung durch die Kommission zur Folge haben.

11.10
Frist
Der Abschlussbericht über die technische Durchführung und die Endabrechnung sind zusammen mit dem Antrag auf Zahlung des Restbetrags vorzulegen, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach dem in der Finanzhilfevereinbarung angegebenen Termin für den Abschluss der Maßnahme.
Bei Nichteinhaltung dieser Frist behält sich die Kommission das Recht vor, sämtliche bereits geleistete Zahlungen zurückzufordern.
11.11
Sonstige Hinweise
· Nicht verwendete Gelder sind zurückzuzahlen. Eine Weiterverwendung ist nicht zulässig.
· Sollten sich bei der Durchführung der Maßnahmen Probleme ergeben, ist die Kommission rechtzeitig (d. h. einen Monat vor Ablauf der Vereinbarung) zu kontaktieren, damit eine Verlängerung oder eine andere Abänderung der Vereinbarung ins Auge gefasst werden kann.
12.
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